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Mit der Verabschiedung von Swiss GAAP FER 
30 konnte ein wichtiges und grosses Projekt 
der Stiftung für Fachempfehlungen zur Rech
nungslegung (Stiftung FER) abgeschlossen 
werden. Seit Juni 2018 befasste sich die Stif
tung FER mit der Überarbeitung der Fach
empfehlung. Dafür wurde eine Arbeitsgruppe, 
bestehend aus Vertretern verschiedener Inte
res sensgruppen, eingesetzt. Die hohe Relevanz 
dieser Fachempfehlung zeigte sich in enga
gierten Diskussionen in den FERGremien 
während der Überarbeitungsphase sowie in 
der regen Teilnahme der interessierten Öffent
lichkeit an der Vernehmlassung.

gestossen sind. Die Kommentare in den Stel
lungnahmen wurden in den FERGremien ein
gehend analysiert und diskutiert. Basierend 
darauf, wurde der Vernehmlassungsentwurf 
punktuell überarbeitet. Aufgrund der Prinzi
pienorientierung der Swiss GAAP FER wurde 
bewusst entschieden, nicht jeden Sachverhalt 
zu regeln. Die grösste Anpassung gegenüber 
der Vernehmlassung ergab sich bei der Bilan
zierung und Bewertung von immateriellen Ver
mögenswerten zum Zeitpunkt des Kontroll
erwerbs. In den folgenden Abschnitten werden 
die wichtigsten Neuerungen der überarbeite
ten Fachempfehlung vorgestellt.

Überblick über die Vernehmlassung
Die Vernehmlassung wurde von Anfang Sep
tember bis Ende Dezember 2021 durchge
führt. Insgesamt gingen 42 Stellungnahmen 
ein, davon 39 deutsch und 3 französischspra
chige. Swiss GAAP FER 30 erfreut sich eines 
grossen Anwenderkreises, wodurch Unterneh
men unterschiedlicher Grössen und Branchen, 
kotierte und nichtkotierte Unternehmen sowie 
Beratungsgesellschaften an der Vernehmlas
sung teilnahmen. Die Stiftung FER dankt allen 
Teilnehmenden.
Erfreulich war, dass die vorgeschlagenen Ände
rungen insgesamt auf eine grosse Zustimmung 
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1. Kaufpreisallokation und Goodwill

Ein zentraler Aspekt der revidierten Fachemp
fehlung stellt die Behandlung des Goodwill dar. 
In diesem Zusammenhang haben sich gleich 
mehrere grundsätzliche Fragen gestellt, welche 
teilweise auch Gegenstand des Vernehmlas

sungsverfahrens waren und im Folgenden aus
führlich erläutert werden.

1.1 GoodwillWahlrechte
Eine grundsätzliche Weichenstellung betrifft die 
Beibehaltung des Wahlrechts, Goodwill entwe
der zu aktivieren und planmässig abzuschreiben 

oder Goodwill bei der Erstkonsolidierung mit 
dem Eigenkapital zu verrechnen (und eine 
Schat tenrechnung als Teil des Anhangs offen
zulegen). Die nach IFRS bzw. US GAAP anzu
wendende und nicht unumstrittene Methode 
des «impairment only» wurde diskutiert, aber 
nicht weiterverfolgt.
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Für dieses Wahlrecht spricht, dass es in der 
Praxis gut etabliert und breit akzeptiert ist. 
Unabhängig von der gewählten Methode wird 
die Vergleichbarkeit der Abschlüsse durch die 
Offenlegung im Anhang (Schattenrechnung) 
ermöglicht.

1.2  Nicht bilanzierte immaterielle Werte 
im Rahmen des Kontrollerwerbs

Das Wahlrecht, Goodwill im Akquisitionszeit
punkt mit dem Eigenkapital zu verrechnen, 
wurde im Rahmen der Überarbeitung von Swiss 
GAAP FER 30 dergestalt weiterentwickelt, als 
dass zukünftig zunächst bestimmte, vorher nicht 
bilanzierte immaterielle Werte erfasst werden 
müssen (neue Ziffer 14):

«Bei einer Akquisition sind die übernomme

nen Aktiven und Verbindlichkeiten per Zeit

punkt des Kontrollerwerbs zu bilanzieren und 

zu aktuellen Werten zu bewerten. Auch bisher 

nicht erfasste, für den Kontrollerwerb entschei

dungsrelevante, immaterielle Vermögenswerte 

sind zu identifizieren und zu bilanzieren.»

Zukünftig sind also nicht nur die bereits in der 
Vergangenheit bilanzierten, im Zuge des Kontroll
erwerbs übernommenen Aktiven und Verbind
lichkeiten anzusetzen und zu aktuellen Werten 
zu bewerten, sondern auch bisher nicht bilan
zierte immaterielle Werte, welche im Zusammen
hang mit dem Kontrollerwerb aus Konzernsicht 
entscheidungsrelevant waren. Der Formulierung 
«entscheidungsrelevant» liegt dabei eine Manage
mentPerspektive zugrunde: Zentral ist die Frage, 
warum das betreffende Unternehmen gekauft 
wurde. Liegt der Grund hierfür in bisher nicht 
bilanzierten immateriellen Werten, sind diese 
im Zuge des Kontrollerwerbs in der Konzern
bilanz zu erfassen.
Der Residualwert nach abgeschlossener Neube
wertung der übernommenen Nettoaktiven wird 
als Goodwill bzw. Badwill bilanziert. Eine Verein
fachung wurde für diejenigen Unternehmen ein
geführt, welche den Goodwill aktivieren und über 
die Nutzungsdauer abschreiben (FER 30/18): In 
diesem Fall darf auf eine Identifizierung und Akti
vierung von bisher nicht bilanzierten immateriellen 
Werten verzichtet werden.
Die Stiftung FER hat sich insbesondere deshalb 
für diese Vereinfachung entschieden, weil vor 
allem grössere Unternehmen von der Goodwill
Verrechnung Gebrauch machen, während 
kleine und mittlere Unternehmen in der Regel 
eine planmässige Abschreibung des Goodwill 
bevorzugen. Damit besteht für die meisten 
kleinen und mittleren Unternehmen, welche 
die Hauptzielgruppe der Swiss GAAP FER 
darstellen, auch zukünftig keine Pflicht zum 
Ansatz bislang nicht bilanzierter immaterieller 
Vermögenswerte.

Für den Kontrollerwerb entscheidungsrelevante, 
aber bisher nicht bilanzierte immaterielle Werte 
können zum Beispiel Marken, Patente, Lizenzen, 
ITPlattformen, Technologien oder den Kunden
stamm umfassen. Massstab für die Bilanzie
rung der entscheidungsrelevanten, bisher nicht 
bilanzierten immateriellen Werte ist der unter
nehmensinterne Entscheidungsprozess. Es ist 
somit zu erwarten, dass alle immateriellen Werte, 
welche argumentativ für die Begründung der 
Erwerbstransaktion gegenüber den Aktionären 
oder beispielsweise gegenüber einer finan
zierenden Bank ins Feld geführt werden, auch 
Gegenstand einer Aktivierung sind. Um zu eruie
ren, welche Schlüsselkriterien für eine Akquisi
tion massgebend waren, können beispielsweise 
folgende Informationsquellen genutzt werden:
• Erläuterungen für eine Akquisition in einer 

Investorenpräsentation,
• Erklärungen aus dem Investitionsantrag an 

den Verwaltungsrat,
• Anträge an die finanzierenden Kreditgeber.

Verschiedene Faktoren können einzeln, aber 
auch in Kombination entscheidungsrelevant 
werden. Diese sind je nach Industriezweig ver
schieden, weshalb eine abschliessende Aufzäh
lung nicht möglich ist.

 ➜ Folgendes Beispiel soll den neuen Ansatz 
veranschaulichen:

Ein Konzern, der im OnlinePaymentGeschäft 

tätig ist, kauft einen Mitbewerber, der eine tech

nisch hochstehende Plattform betreibt. Diese 

Plattform war aus Sicht des Konzerns der haupt

sächliche Grund für den Kauf, zumal beab

sichtigt ist, das bestehende Geschäft auf die 

neue Plattform zu übertragen. Der Konzern hat 

die Plattform bzw. die zugrunde liegende Soft

ware zu aktuellen Werten zu bewerten. Die 

noch verbleibende Differenz zwischen dem 

Kaufpreis und dem identifizierten und neu 

 bewerteten Nettovermögen (inkl. der aktivier

ten Plattform) wird als Goodwill bilanziert.

In der Tat wird es nicht immer einfach sein, die
sen ManagementAnsatz konsequent zu verfol
gen. Nicht selten ist in Pressemitteilungen sehr 
allgemein die Rede von «Ausweitung des Kern
geschäftes» oder «Sicherung neuer Technolo
gien und Märkte». Das Management bzw. das 
Unternehmen, das den Kauf tätigt, verfügt aber 
natürlich über vertieftere Informationen. Diese 
sind im Hinblick auf die Entscheidungsrelevanz 
von immateriellen Vermögenswerten zu berück
sichtigen.
Die Regelung in FER 30/14 positioniert sich 
inhaltlich abweichend von den IFRSBestim
mungen. Swiss GAAP FER will keine umfassende 
Aktivierung sämtlicher immaterieller Werte oder 

eine vollständige Kaufpreisallokation einführen, 
sondern fokussiert bewusst auf die entschei
dungsrelevanten immateriellen Positionen.

1.3 Nutzungsdauer des Goodwill
Im überarbeiteten Standard wird geklärt, dass 
ein Goodwill über die bestimmbare Nutzungs
dauer planmässig, meist linear abgeschrieben 
werden soll, längstens aber über 20 Jahre. Ist 
die Nutzungsdauer nicht bestimmbar, ist diese 
standardmässig auf fünf Jahre anzusetzen. In 
der Praxis zeigt es sich, dass kurze Abschrei
bungsperioden eher bevorzugt werden.

1.4  Regelung des negativen Goodwill 
(«Badwill»)

Ebenfalls neu geregelt ist die Behandlung eines 
negativen Goodwill («Badwill»), wobei auch hier 
das Grundsatzwahlrecht der Verrechnung bzw. 
der Passivierung gilt. Die Behandlung des nega
tiven Goodwill hat sich jedoch konsequent an der 
Methodenwahl des Goodwill insgesamt auszu
richten: Unternehmen, die (positiven) Goodwill 
aktivieren und abschreiben, müssen auch den 
negativen Goodwill passivieren und planmässig 
über die Erfolgsrechnung auflösen. Unterneh
men, die (positiven) Goodwill verrechnen, haben 
dementsprechend den negativen Goodwill eben
falls direkt mit dem Eigenkapital zu verrechnen. 
Das GoodwillRecycling im Zeitpunkt der Kon
trollaufgabe findet auch Anwendung auf den 
negativen Goodwill. Dies gilt notabene auch für 
den Fall einer Stilllegung oder Liquidation.

1.5  Von künftigen Ereignissen abhängige 
Kaufpreisbestandteile (earnout)

Von künftigen Ereignissen abhängige Kauf
preisbestandteile werden erstmals in der Fach
empfehlung geregelt (FER 30/23). Diese haben 
in der Praxis den Zweck, den Käufer bei Unsi
cherheiten über die zukünftige Geschäftsentwick
lung abzusichern. Aufgrund der Vernehmlassung 
wurde zusätzlich die Bestimmung FER 30/75 
eingeführt. Diese präzisiert, dass Entschädigun 
gen für zukünftige Arbeitsleistungen des Ver
käufers (Lohnzahlungen) nicht als Kaufpreisbe
standteile berücksichtigt werden dürfen.
Die zukünftige Verpflichtung aus einer Kauf
preisanpassung wird zunächst zum Erwerbszeit
punkt zum aktuellen Wert angesetzt. Zu jedem 
Bilanzstichtag erfolgt eine Folgebewertung. Die 
Veränderung der Einschätzung der noch zu 
leistenden Zahlungen führt zur Anpassung des 
Goodwill bzw. negativen Goodwill, wobei keine 
erfolgswirksame Verbuchung erfolgt. Falls auf
grund der Neubewertung der Verpflichtung der 
Goodwill angepasst wird, so wird die Abschrei
bung des resultierenden Goodwill prospektiv 
(falls das Wahlrecht der Bilanzierung gewählt 
wurde) über die Restnutzungsdauer gemäss 
FER 30/76 vorgenommen. Es ist keine rückwir
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kende Anpassung der bereits erfassten Abschrei
bungen des Goodwill bzw. Auflösung des nega
tiven Goodwill vorgesehen.

2.  Schrittweiser Anteilserwerb 
und verkauf

Neu geregelt wird in FER 30/21 – 22, wie bei 
einem schrittweisen Anteilserwerb und verkauf 
vorzugehen ist.
Falls eine assoziierte Organisation gemäss 
FER 30/55 besteht und weitere Anteile inner
halb der Kategorie assoziierte Organisationen 
erworben werden, ist der positive bzw. negative 
Goodwill für jeden Akquisitionsschritt separat 
zu ermitteln. Es erfolgt keine Neubewertung für 
die sich bereits im Eigentum des Erwerbers 
befindlichen Anteile der Organisation.
Demgegenüber sieht FER 30/21 vor, dass im 
Zeitpunkt des Kontrollerwerbs eine Neubewer
tung der Aktiven und Verbindlichkeiten zu erfol
gen hat. Dabei ergeben sich Bewertungsdiffe
renzen zwischen aktuellen Werten und 
Buchwerten auf bisherigen Anteilen, welche im 
Eigenkapital erfasst werden. Dadurch wird sicher
gestellt, dass erworbene Aktiven und Verbindlich
keiten im Zeitpunkt des Kontrollerwerbs zum vol
len aktuellen Verkehrswert in die Konzernrechnung 
einfliessen. Der Bewertungszeitpunkt ist jeweils 
das Datum der Kontrollübernahme.
Zusätzlich wurde die Vorgehensweise für den 
Erwerb von Minderheitsanteilen neu geregelt. Bei 
jedem Erwerb von Minderheitsanteilen wird dies 
als separater Akquisitionsschritt in Übereinstim
mung mit FER 30/21 bzw. FER 30/72 mit Good
willErmittlung buchhalterisch abgebildet.
Bei schrittweisen Anteilsverkäufen wird der 
anteilige Gewinn / Verlust berechnet und gemäss 
FER 30/22 bzw. FER 30/74 im Periodenergeb
nis erfasst. Wird die Beteiligung durch eine Trans
aktion zur assoziierten Organisation oder Finanzan
lage (Verlust der Kontrolle oder des massgeblichen 
Einflusses), erfolgt die Bewertung des verbleiben
den Anteils zu den anteiligen Nettoaktiven unter 
Berücksichtigung des anteiligen Goodwill bzw. 
negativen Goodwill. Die Entscheidung, die ver
bleibenden Anteile zu den anteiligen Nettoaktiven 
(und nicht zu aktuellen Werten) zu bewerten, 
wurde getroffen, um den Aufwand für die Swiss
GAAPFERAnwender in einem günstigen Ver
hältnis von Nutzen und Kosten im Sinne von FER 
1/1 zu halten und eine Umsetzung der neuen 
Regelungen zu vereinfachen.

3.  Behandlung von kumulierten 
Fremdwährungsdifferenzen

Unverändert verlangt FER 30/24, dass zu kon
solidierende Abschlüsse in fremder Währung 

von Tochtergesellschaften, Gemeinschaftsun
ternehmen und assoziierten Organisationen in 
die Konzernwährung umgerechnet werden. Die 
daraus resultierenden Fremdwährungsdifferen
zen werden im Eigenkapital erfasst. Gleiches 
gilt für Fremdwährungsdifferenzen auf langfris
tigen konzerninternen Darlehen mit Eigenkapi
talcharakter.
Neu wird geregelt, dass wenn bei einer Toch
tergesellschaft der Kontrollverlust oder der Ver
lust des massgeblichen Einflusses an einer 
assoziierten Organisation vorliegt, die dazuge
hörigen kumulierten Fremdwährungsdifferen
zen erfolgswirksam aus dem Eigenkapital aus
gebucht werden (FER 30/25).
Der gleiche Ansatz ist auch für die kumulierten 
Fremdwährungsdifferenzen auf langfristigen 
konzerninternen Darlehen mit Eigenkapitalcha
rakter vorgesehen (FER 30/82 – 83). Bewusst 
wurde jedoch entschieden, dass der Anwender 
bei der Rückzahlung von eigenkapitalähnlichen 
Darlehen ein Wahlrecht hat. So kann der Anwen
der entscheiden, ob bei einer Rückführung des 
konzerninternen Darlehens die dazugehörigen 
Fremdwährungsdifferenzen anteilsmässig zum 
Zeitpunkt der Rückzahlung oder spätestens zum 
Zeitpunkt des Kontrollverlusts an der Tochter
gesellschaft im Periodenergebnis berücksichtigt 
werden.
Zusätzlich ist neu geregelt, dass bei schrittwei
sem Verkauf einer Tochtergesellschaft ohne Kon
trollverlust die anteilsmässigen kumulierten 
Fremdwährungsdifferenzen den Minderheiten 
erfolgsneutral zugeordnet werden (FER 30/25). 
Bei sonstigen schrittweisen Veräusserungen, 
wie zum Beispiel Reduktion des Anteils an einer 
assoziierten Gesellschaft, werden die kumulierten 
Fremdwährungsdifferenzen anteilig im Perio den
ergebnis berücksichtigt.

4.  Anwendungszeitpunkt und 
 Übergangsbestimmungen

Anlässlich der SwissGAAPFERFachkommis
sionssitzung im Mai 2022 wurde die überarbei
tete Fachempfehlung Swiss GAAP FER 30 ver
abschiedet. Sie ist erstmals für Berichtsperioden, 
die am oder nach dem 1. Januar 2024 begin
nen, anzuwenden. Eine frühzeitige Anwendung 
ist erlaubt.
In Übereinstimmung mit Ziffer 30 des Rahmen
konzepts sind bei Änderungen von Grundsätzen 
der Rechnungslegung auch die Vorjahreszahlen 
anzupassen. Dabei werden diese angepasst, wie 
wenn die neuen Grundsätze schon immer ange
wendet worden wären (retrospektive Methode). 

Um den Anwendern den Übergang zwischen 
der alten und der neuen FER 30 zu erleichtern, 
wurden Übergangsbestimmungen zu den fol
genden Themengebieten eingeführt:
Im Sinne einer Erleichterung müssen sowohl 
die Ziffern FER 30/14 bis FER 30/23 (Goodwill) 
als auch die dazugehörigen Bestimmungen von 
Ziffer FER 30/31 (latente Steuern) erstmals für 
Akquisitionen bzw. Veräusserungen in am oder 
nach dem 1. Januar 2024 beginnenden Berichts
perioden angewendet werden. Eine retrospektive 
Anpassung für Akquisitionen bzw. Veräusserun
gen vor dem 1. Januar 2024 entfällt somit.
Die zweite Ausnahme betrifft die erfolgswirk
same Ausbuchung von kumulierten Fremdwäh
rungsdifferenzen. Falls eine Bestimmung der 
aufgelaufenen kumulierten Fremdwährungs
umrechnungsdifferenzen per Anfang der am 
oder nach dem 1. Januar 2024 beginnenden 
Berichtsperiode pro Tochterorganisation, asso
ziierter Organisation und konzerninternem Dar
lehen mit Eigenkapitalcharakter praktisch nicht 
durchführbar ist, kann der Anwender eine ein
malige Befreiung in Anspruch nehmen. Wird 
von dieser Befreiung Gebrauch gemacht, muss 
dies im Anhang offengelegt werden. ■

 ➜ Verfügbarkeit der neuen Fachempfehlung
Die neue Fachempfehlung FER 30 «Konzern

rechnung» ist auf der Website von Swiss GAAP 

FER in deutscher, französischer, italienischer 

und englischer Sprache verfügbar und wird in 

der neuen FERBroschüre per 1. Januar 2023 

enthalten sein. Alle Vernehmlassungseingaben 

mit Zustimmung zur Veröffentlichung sind auf 

der Webseite von Swiss GAAP FER einsehbar. 

Ebenfalls findet sich dort eine Gegenüberstel

lung der alten und der neuen FER 30 und eine 

Zusammenfassung der wichtigsten Vernehm

lassungseingaben.

https://www.fer.ch/projekte/swissgaapfer30 

konzernrechnung/

Dieser Fachbeitrag steht Ihnen auch als AudioDatei zur Verfügung: auf www.trex.ch 
gehen, direkt hören oder herunterladen.




